
Nicht logisch denken –
nur zur Kenntnis nehmen?

Jüngst ist im Burgenlandkreis eine neue Verwal-
tungsrichtlinie  zur  Feststellung  der  Angemes-
senheit der Kosten für Unterkunft und Heizung 
in Kraft getreten. Dort kommt es zu sehr merk-
würdigen mathematischen Konstrukten.

So steht einer vierköpfigen BG in Zeitz bei einer 
bis zu 85 m² großen Wohnung eine angemesse-
ne Grundmiete von max. 369,75 € zu. Bei einer 
fünfköpfigen BG, die Anspruch auf eine bis 95 
m² große Wohnung hat, sinkt die angemessene 
Grundmiete plötzlich auf max. 345,80 €. Hierfür 
gibt  das  Jobcenter  Burgenlandkreis  auf  seiner 
Internetseite  (www.jobcenter-blk.de)  unter  der 
Rubrik  Aktuelles -  „Anfrage zur neuen Ver-
waltungsrichtlinie“ folgende Erklärung: 

„Der  Wohnungsmarkttyp  IV  schließt  aus-
schließlich  Wohnungen  in  der  Stadt  Zeitz 
ein. Hier wurde im Rahmen der Datenerfas-
sung festgestellt, dass bei einer 95 m² großen 
Wohnung der Preis pro m² Wohnfläche ge-
ringer angesetzt ist als bei einer 85 m² großen 
Wohnung. Bei der Untersuchung zur Erarbei-
tung  einer  neuen  Verwaltungsrichtlinie  zur 
Feststellung der Angemessenheit der Bedarfe 
für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II 
wurden  unter  anderem  Angebotsmieten, 
Neumieten und Bestandsmieten zugrunde ge-
legt. …

In der Vergangenheit wurde von den Ge-
richten  immer  wieder  bemängelt (Anm.: 
Die  „magischen Drei“  Harri  Reiche,  Berndt 
Lampe und Ralf Michel haben in der Vergan-
genheit  immer  wieder  behauptet,  dass  die 
Verwaltungsrichtlinie  den  Gesetzen  ent-
spricht),  dass  der  Burgenlandkreis  über 
kein schlüssiges Konzept zur Feststellung 
der Angemessenheit  der Bedarfe  für Un-
terkunft und Heizung verfügt.“(!!!)

„Die neue … in Kraft gesetzte Verwaltungs-
richtlinie soll sicherstellen, dass bei der An-
wendung  der  einschlägigen  Bestimmungen 
des SGB II und SGB XII unter Beachtung von 
Rechtsprechungen … eine möglichst einheitli-
che Rechtsanwendung durch die Verwaltung 

erfolgen und Ermessen gleichmäßig ausgeübt 
werden soll.“

Entschuldigung! Haben Sie nun verstanden, daß 
ein  Ehepaar  mit  zwei  Kindern  max.  369,75  € 
Grundmiete haben darf, warum aber die Grund-
miete auf max. 345,80 € herabgesetzt wird, wenn 
ein drittes  Kind geboren wird?  Das  wird  sich 
wohl nur erschließen, wenn man Reiche, Lampe 
oder Michel heißt! 

Antwort vom Petitionsausschuss
des Bundestages zur Höhe

der ALG II-Leistungen

„Der Deutsche Bundestag hat Ihre Petition bera-
ten und am 28.06.2012 beschlossen: 

Das Petitionsverfahren abzuschließen. 

Er folgt damit der Beschlussempfehlung des Pe-
titionsausschusses  (BT-Drucksache  17/10143), 
dessen Begründung beigefügt ist. 

Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages 
ist das Petitionsverfahren beendet. 

Begründung   (Auszüge)   

Mit der Petition wird die Erhöhung des Arbeits-
losengeld II-Regelsatzes gefordert. [...]

Die Eingabe wurde als öffentliche Petition auf 
der Internetseite des Petitionsausschusses einge-
stellt. Sie wurde durch 855 Mitzeichnungen un-
terstützt. Außerdem gingen 313 Diskussionsbei-
träge ein. 

Der Petitionsausschuss hat zu der Eingabe meh-
rere  Stellungnahmen  des  Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) eingeholt.  […] 
In seiner parlamentarischen Prüfung kommt der 
Petitionsausschuss zu folgendem Ergebnis: 

Das Arbeitslosengeld II setzt sich aus der Regel-
leistung nach § 20 Zweites  Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) sowie den angemessenen Unter-
kunfts- und Heizkosten (§ 22 SGB II) zusammen. 
Darüber hinaus werden Mehrbedarfe in beson-
deren  Einzelfällen  gewährt,  z.B.  für  Personen, 
die aus medizinischen Gründen einer kostenauf-
wändigen  Ernährung  bedürfen  (§  21  SGB  II), 
oder für Bildung und Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kin-

der und Jugendliche (§ 28 SGB II). Die monatli-
che Regelleistung, die bei Erfüllung der gesetzli-
chen Anspruchsvoraussetzungen zur Sicherung 
des  Lebensunterhalts  als  Geldleistung  gewährt 
wird,  umfasst  insbesondere  Ernährung,  Klei-
dung,  Körperpflege,  Hausrat,  Haushaltsenergie 
ohne  die  auf  die  Heizung  entfallende Anteile, 
Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretba-
rem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und 
eine Teilnahme am kulturellen Leben. […] Das 
Arbeitslosengeld  II  sichert  damit  die  Mindest-
voraussetzungen für ein menschenwürdiges Da-
sein. […] Höhere Leistungen als für die Siche-
rung des Existenzminimums notwendig zu ge-
währen,  wäre  mit  den Grundsätzen eines  aus 
Steuermitteln  finanzierten  Fürsorgesystems 
nicht vereinbar. 

Bemessungsgrundlage  für  die  Regelleistung 
nach dem SGB II  bildet der Eckregelsatz, wel-
cher im System der Sozialhilfe nach dem Zwölf-
ten  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  XII)  auf  der 
Grundlage  der  Einkommens-  und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) vom Statistischen Bundesamt 
in regelmäßigen Abständen von fünf Jahren er-
mittelt  wird.  Dabei  werden statistisch  erfasste 
Verbrauchsausgaben unterer Einkommensgrup-
pen - d. s. die unteren 20 Prozent der nach ih-
rem Nettoeinkommen geschichteten  Haushalte 
– herangezogen. […] Damit wird sichergestellt, 
dass die Leistungen nach den tatsächlichen, sta-
tistisch  ermittelten  Verbrauchsausgaben  von 
Haushalten im unteren Einkommensbereich be-
messen werden und so dem Prinzip der Bedarfs-
deckung entsprechen. 

Die Regelleistung ist nicht verfassungswidrig zu 
niedrig. […] Nach Auffassung des BVerfG ist die 
EVS  eine  geeignete  Ermittlungsgrundlage  für 
die realitätsgerechte Bemessung der zur Siche-
rung  eines  menschenwürdigen  Existenzmini-
mums notwendigen Leistungen. Die EVS bildet 
insofern  in  statistisch  zuverlässiger  Weise  das 
Verbrauchsverhalten  der  Bevölkerung  ab.  […] 
Die  pauschale  Gewährung  von  Leistungen  in 
Form der Geldleistung soll den Hilfebedürftigen 
grundsätzlich in den Stand setzen, eigenverant-
wortlich  und  wirtschaftlich  zu  handeln.  […]“ 
Anmerkung: Je weniger Geld zur Verfügung  

steht,  desto geringer der Verbrauch,  desto  
niedriger das ALG II. 

„Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 9. Febru-
ar  2010  entschieden,  dass  neben  den  durch-
schnittlichen  Bedarfen,  die  mit  der  Regellei-
stung abgedeckt sind, auch unabweisbare, lau-
fende,  nicht  nur  einmalige  besondere  Bedarfe, 
die  in  atypischen  Lebenslagen  anfallen,  zu 
decken sind. Bereits das BVerfG geht davon aus, 
dass dieser zusätzliche Anspruch - etwa bei den 
Gesundheitskosten  -  angesichts  seiner  engen 
und strikten Tatbestandsvoraussetzungen nur in 
seltenen Fällen entstehen kann. Für diese vom 
Gericht geforderte Härtefallregelung wurde mit 
dem  Gesetz  zur  Abschaffung  des  Finanzpla-
nungsrates und zur Änderung weiterer Gesetze 
die  Rechtsgrundlage  geschaffen  (§  21  Abs.  6 
SGB II). […]

Dieser Vorgabe ist der Gesetzgeber mit dem Ge-
setz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung  des  Zweiten  und  Zwölften  Buches 
Sozialgesetzbuch  nachgekommen.  Das  Verfah-
ren für die Ermittlung der existenznotwendigen 
Aufwendungen wurde auf der Grundlage ver-
lässlicher  Zahlen  transparent,  sach-  und reali-
tätsgerecht sowie nachvollziehbar und schlüssig 
ausgestaltet. Die Neuregelung gilt rückwirkend 
zum 1. Januar 2011. Danach gilt  zukünftig für 
alleinstehende Erwachsene und Alleinerziehen-
de ein um 5 Euro erhöhter Regelbedarf von 364 
Euro.  Haben zwei  Partner  in einer  Bedarfsge-
meinschaft das 18. Lebensjahr vollendet, beträgt 
der Regelbedarf 328 Euro. Der Regelbedarf für 
sonstige  volljährige  erwerbsfähige  Angehörige 
der  Bedarfsgemeinschaft  beträgt  291  Euro. 
Durch einen einmaligen Inflationsausgleich zur 
Abfederung der Veränderung der Anpassungs-
zeiträume ergibt sich zum 1. Januar 2012 unab-
hängig von der  ohnehin  vorzunehmenden Re-
gelfortschreibung  eine  weitere  Erhöhung  des 
Regelbedarfs für alleinstehende Erwachsene und 
Alleinerziehende um 3 Euro. Ab dem 1. Januar 
2012 folgt die jährliche Anpassung der Regelsät-
ze einer neuen Mechanik. Grundlage ist ein Mi-
schindex,  basierend  auf  der  jährlichen  Preis- 
und Lohnentwicklung im Verhältnis 70 Prozent 
zu 30 Prozent. Ab 2014 soll dieser Index durch 
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die  so  genannte  "laufenden  Wirtschaftsrech-
nung"  (kurz  LWR)  als  Berechnungsgrundlage 
für die Regelsätze im SGB II abgelöst werden.“ 

Anmerkung: „Die Laufenden Wirtschaftsrech-
nungen (LWR) der privaten Haushalte sind eine  
kontinuierliche  Erhebung  der  amtlichen  Stati-
stik. 8000 private Haushalte nehmen jährlich an  
der Erhebung teil. Sie machen jeweils drei Mo-
nate lang detaillierte Angaben zu ihren Einnah-
men,  Ausgaben,  Vermögensbildung,  Wohnver-
hältnissen  und  Ausstattung  mit  Gebrauchsgü-
tern  sowie  zu  soziodemografischen  und  sozio-
ökonomischen Merkmalen.“ Aha, sinkt der Le-
bensstandard, sinkt dann gleichzeitig auch  
ALG II dynamisch im Jahreslauf!!! 

„Der  Petitionsausschuss hält  die nunmehr  gel-
tende Rechtslage für sachgerecht und stellt fest, 
dass  das  Anliegen  der  Petition  in  Teilen  der 
neuen Rechtslage entspricht. […]

Der Petitionsausschuss empfiehlt daher, das Pe-
titionsverfahren abzuschließen, weil dem Anlie-
gen der Petition teilweise entsprochen worden 
ist.“ Anmerkung: Teilweise???

„Der von den Fraktionen der SPD und DIE LIN-
KE. gestellte Antrag, die Petition der Bundesre-
gierung - dem BMAS - zur Erwägung zu über-
weisen und sie  den Fraktionen des  Deutschen 
Bundestages  zur  Kenntnis  zu  geben,  soweit 
mehr Transparenz bei der Ermittlung der Regel-
sätze für das Arbeitslosengeld II gefordert wird, 
und  das  Petitionsverfahren  im  Übrigen  abzu-
schließen,  ist  mehrheitlich  abgelehnt  worden.“ 
Anmerkung: Warum  wurde  damit  aber  
nicht  bis  zur  nochmaligen  Entscheidung  
des Bundesverfassungsgerichtes gewartet? 

Die „Erfolge“ des Jobcenter BLK

In einem Artikel der MZ vom 27.06.2012 erklärte 
der Geschäftsführer des Jobcenters Berndt Lam-
pe, bei wesentlichen Fakten habe sich gegenüber 
dem Vorjahr bislang nichts verändert: Noch im-
mer gebe es rund 14.200 Bedarfsgemeinschaften. 
Auch  die  Zahl  der  Aufstocker  sei  mit  6.000 
gleich  geblieben.  Aufstocker  sind  jene  Men-
schen, die zwar einen Job haben, dessen Entgelt 
aber  nicht  einmal  an  die  Leistungen aus  dem 
Arbeitslosengeld II heranreicht. "Eine vierköpfi-
ge Familie bekommt zum Beispiel vom Jobcen-
ter 1.500 bis 1.800 € plus etwa 200 € an Soziallei-
stungen" [...] Das heißt, es müsste etwa ein Ver-
dienst  von 2.000 € herauskommen,  um keinen 
Leistungsbezug mehr beanspruchen zu müssen. 
Um das zu realisieren,   fehle es an den entspre  -  
chenden  Arbeitsplätzen  ,  so  Lampe.   Was  bei 
der Vermittlung von Einzelpersonen noch gelin-
ge, erweise sich als sehr viel schwieriger, sobald 
Kinder im Spiel seien. "Wir haben seit Jahresbe-
ginn  mit  einem  15-köpfigen  Team  2.600  Be-
triebskontakte hergestellt", sagte der Geschäfts-
führer.  [...]  Lampe  stellte  als  großes  Problem 
fest, dass die vom Jobcenter betreuten Arbeitslo-
sen in vielen Fällen nicht das von den Unterneh-
men geforderte Leistungsprofil erfüllen. […] 

Kommentar: Lampe suggeriert mit seiner Aussage,  
die ALG-Leistungen seien zu hoch, um Anreize zur  
Annahme  vorhandener  Arbeitsplätze  zu  schaffen.  
Der ORTZ meint dagegen, daß gegebenenfalls ange-
botene  Arbeitsplätze  zu  gering,  nämlich  nicht  lei-
stungsgerecht und unter  dem Existenzminimum be-
zahlt werden. Man beachte nur einmal den Lohnan-
teil  im  Endpreis.  Das  bekräftigt  unsere  Forderung  
nach  einem  gesetzlichen  Mindestlohn,  siehe  hier: 
http://www.mindestlohn-10-euro.de/ 
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Der "OFFENE RUNDE TISCH ZEITZ" (ORTZ) 
ist ein zeitlich begrenztes Bürgerbündnis mit 
dem Ziel, eine solidarische Plattform zum 
gewaltfreien Protest gegen den ungehemmten 
Sozialabbau und für die Abschaffung der 
"Hartz-Gesetze" zu organisieren.

Homepage: http://ortz.oestliche.gefil.de

Email: ortz@gmx.de

Der "OFFENE RUNDE TISCH ZEITZ" (ORTZ) 
organisiert und leitet die Kundgebungen bzw. 
Montagsdemonstrationen, die jeden Montag 
auf dem Schützenplatz in Zeitz stattfinden: 

01.04. bis 30.09. um 18:00 Uhr

01.10. bis 31.03. um 17:00 Uhr

(Gesetzliche Feiertage ausgenommen)

Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein.     (Karl Marx)

http://ortz.oestliche.gefil.de
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